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Paſtoral⸗Fragen und ⸗Tfälle.
(Unfähigkeit 3u kirchlichen Pf  n ufolge

der Exkommunikation.) Gewiſſensfall Cajus ma ich
der ahsolutio Complicis chuldig nd verfällt dadurch der dem Papſte
peziell vorbehaltenen Exkommunikation. Längere Zeit hindurch kann
CTL ich Zur Beichte nicht entſchließen, reicht aber während der Zeit
die Bewerbung eine Pfarrei ein, welche ihm auch vom Biſchofe
verliehen Ird Einen onat nach Uebernahme der Pfarrei U Cl

ſich endlich auf, II durch die heilige Beichte Wiederausſöhnung mit
ott und der 3u ſuchen. Der Beichtvater, auch für dieſen
Fall mit ſpezieller Vollmacht ausgeſtattet, abſolviert ihn, erklärt ihm
aber, daß die Belehnung mit der Pfarrei wegen der Exkommunikation
ungültig ſei und darum ſelbſt oder durch den Beichtvater beim
Ordinariat um nachträgliche Sanierung einkommen müſſe Caju
emerkt dagegen, die MN Frage ſtehende inhabllltas dürfte ſeit der
Neuordnung der römiſchen Kurie (Constitutio apienti (Oonsilio

Juni durch da Regolamento vom September 1908
al mn Wegfall gekommen angeſehen werden; ſo ſage auch Göpfert,
Moraltheol.s III 460 7  wer unerlaubt, aber nicht mehr un

gültig iſt darum die Verleihung, die Wahl, Präſentation uſw
Daraufhin zieht der Beichtvater eine Weiſung zurück.

Es fragt ſich ſt die Anſicht berechtigt, und iſt tatſächlich
von an die inhahilitas 20 beneficia ECClesiastica. we  e bis
her mit der Exkommunikation und der Irregularität auch delieto
verbunden war, aufgehoben?

Löſung Nach Uraltem, kirchlichem var ſowohl mit
Irregularität, auch licto, als auch mit der Exkommunikation
die Unfähigkeit, ein kirchliches benefiécium erwerben, QAus dem
Grunde verbunden, weil der Betreffende unfähig iſt, das kirchliche
Amt verwalten, das henefiecium aber nUuL Dropter 0Offieium 6
teilt ird Der Irreguläre, wie der Exkommunizierte unter
dem ſchweren Verbote, kirchli Amtshandlungen 3u vollziehen; C8
kann der Tolerierte un Einzelfällen Aus wichtigen Gründen ent
u  10 werden. Dieſe Auffaſſung DImm6m klar zUum Ausdruck in
den Dekretalen 7 27: „Quod CU III excommunicatis
Communicar! 110 debeit. (lerieis éxcommunicationis vinculo
innodatis, Ceclesiastiéca heneficia C(COnferri 1I0OII possunt.“ Dieſer
Entſcheid ward von Innocenz III gegeben. Wenn auch ſpäter
Martin den Gläubigen die Communicatio mit Exkommunizierten
in weitem Sinne geſtattete, ſo war dieſe Bewilligung doch nicht 3u
gunſten der Exkommunizierten gegeben. Daher blieb auch nach
Pie vor die obige Beſtimmung Am Atze, und Theologen wie Kano—⸗
niſten erklärten einmütig, daß die Exkommunikation die Unfähigkeit
mit ſich bringe, ein kirchliches Amt erhalten, weil ſie den mits
handlungen unfähig mache, daß alſo die Amtsverleihung Uun
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gültig ſei (Vergl Thesaurus, de Poenis eCCI. 5; Alphons.
Ii . 1795 Baller. Palm VII, 262 61 263.)

Außerdem beſtimmte das kanoniſche Recht, daß die Exkommuni⸗
kation, venn M der Bittſchrift nicht erwähnt, die Reſkripte des Heiligen
Stuhles, als erſchlichen, der Gültigkeit eraube. So Iun den De⸗
retalen 26 1. Kurz haben wir IN VI.“ , den Spruch
Gregor „IPSO jure rescriptum, VeIl DPrOcCessus DEeI IPSum
nabitus, 0 valeat. 81 ab xCOmmunieato (sSuper alio quam
xcommunicationis vel appellationis articulo) fuerit impetratum.“
Die olge dieſer kanoniſchen Beſtimmung war, daß die Päpſte pvenn
ſie in irgend einer feierlichen Fbrm emand Vollmachten oder Gunſt⸗
bezeugungen gewährten, eine Formel beizufügen pflegten Vle Ctwa
57 quibusvis excOmmunicationis. suspensionis, interdicti, allisque
Ceclesiasticeis sententiis. censuris et oenis ad ffectum
praesentium UMmtaXA consequendum absolvimus,“ Aunt
die gewährte un vor Ungültigkeit 3u

Dieſe Umſtändlichkeit und die Gefahr daß bd einer
verhängten Censura die Heiligen Stuhle gewährten Dispenſen
oder Vergünſtigungen anfechtbar und hinfällig würden, hat Pius
durch das oben erwähnte Regolamento gehoben. Die diesbezügliche Be⸗
ſtimmung aQautet nach ta POS 18 Pa4aS „Servatis tum
4uAE superiore Hu Statuta s8unt Circa rescriptorum (xSecuti-
Onelll, tum necessariis (Conditionibus 20 indulgentias lu-
Crandas: die Novembr 1908 gratlae dispensationes-
Duters 5„Eenus 82 Sede COnCesSaEe, tiam CenlsUu irretitis, ra
sSunt legitimae, 181 de 118 agatur, qul nominatim éxcommuni-
Cati sint. aut Sede nominatim pariter suspensionis

divinis multati  *
Hieraus ſcheint man allerdings ſchließen dürfen, daß die

vom Heiligen Stuhle D geſchehene Verleihung kirchlicher Bene—
fizien einen der Exkommunikation Verfallenen nicht mehr un

gültig ſei, nd daß dem ſo n Amt und Pfründen Eingeſetzten nur
die chwere Pflicht obliege, ſich möglichſt bald von der Zenſur 108
prechen 3u laſſen und unterdeſſen orge 3u tragen, daß die mts
verrichtungen eventuell von einem anderen verrichtet werden. In
dieſem Sinne dürfte auch der ru V  er 3u nehmen ſein.
Doch der Heilige V beſchränkt ſich bezüglich der Verleihung irch
licher Benefizien aſt nur auf die Bi Die gewöhnliche Ver
leihung der Pfarreien zieht der Heilige Stuhl nicht an ſich, ondern
das iſt Sache der Ordinarien. Dieſe Verleihung kann 0  er nicht
inter die gratiae Sede 68846 gerechnet werden; U  er hat
die Abrogationsklauſel des Regolamento Pius auf ſie keine
Anwendung. Eine das bisherige kanoniſche Recht in einem
ſo wichtigen Punkte abändernde Beſtimmung kann gewiß nicht n der

von päpſtlichen Gnadenerweiſen redenden Stelle gefunden werden
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Um ſo weniger iſt die Unfähigkeit 3u kirchlichen Aemtern
und Benefizien bezüglich der Irregulären aufgehoben. leſe nimmt
nicht einmal das Regolamento etreffs der päpſtlichen Verleihungen
Aus Deshalb würde eine päpſtliche Proviſion ur eine
irregularitas delieto hinfällig werden, wenn nicht der
wiſſentlt davon Umgang genommen, die Irregularität ge-
hoben hätte.

Bei Cajus leg alſo unzweielhaft die Unfähigkeit Pfarr⸗
amte und die Nichtigkeit der Verleihung des Pfarrbenefiziums Vor
auf Grund der gegen ihn lautenden Exkommunikation. Noch weniger
zweifelhaft iſt leſe Unfähigkeit und Nichtigkeit auf Grund der Irre⸗
gularität, welche Cajus deliceto inkurriert hat; da C nämlich
monatelang in der Exkommunikation dahingelebt, ſe die Pfarr
E ſich eworben hat und mn leſelbe eingeführt worden iſt, hat
C zweifelsohne äufig Cxereitia Sacri Ordinis vorgenommen, wie
Zelebration der Heiligen Meſſe, Spendung der Sakramente 26., auch
ohne daß dringende Not ihn zwang; ſomit iſt & der Irregularität

CEnSUTà EU verfallen.
Wenn nun auch nach neuem E dieſe Irregularität V

0r0 (COnscientiae behoben werden kann von dem Beichtvater, der 20
mterim die reſervierte Exkommunikation heben kann (Lehmkuhl, 60
mor.I1 II 1281 Note), ſo kann dieſer doch nicht die auf Grund
der Irregularität eingetretene Nichtigkeit der Pfründeverleihung
eben Deshalb bleibt nichts anderes übrig, als daß für Caju
entweder vom Ordinariat, oder durch das Ordinariat, oder unmittel
bar von der heiligen Pönitentiarie, die Sanierung der Pfründever⸗
leihung nachgeſucht werde.

Die von Cajus vorgenommenen Amtshandlungen, auch die—
jenigen, welche Jurisdiktionsgewalt unterſtellen, ſind trotzdem gültig
geſetzt Es ieg hier Itulus COloratus CUIII CrrOTrGE COmmuni vor;
in dieſem Falle ſuppliert zweifellos die 1 den Defekt der von
ihr abhängigen Befugnis.

Valkenburg Holland Auguſt Lehmkuhl
II (Uebertri zur Ir aus em

orientaliſchen Schisma. Jovan ill griechiſch⸗orien-
taliſchen Bekenntniſſe, mn dem getauft und en worden iſt,
un die katholiſche Kirche eintreten. Die verhält CS ich da mit der
Gültigkeit der Taufe?

Es iſt ſtrenge Vorſchrift der Kirche, daß der Prieſter, welcher,
mit der entſprechenden Vollmacht verſehen, eine Perſon von einem
anderen chriſtlichen Religionsbekenntniſſe In die katholiſche Kirche auf
nehmen will, ſich ber die Gültigkeit der Taufe derſelben verſichere.
Stellt ſich Dost vestigationem Deractam die ſichere Ungültigkeiteiner ſolchen Taufe heraus, hat CE dieſe Perſon absOlute zu
taufen. Bleibt aber enn Drobabile, rationadblle dubium Elve
einer olchen Taufe, E hat dieſelbe (COnditionate 3U wiederholen.


